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STADT FRIEDRICHSHAFEN 

Sitzungsvorlage 
 
Drucksache-Nr. 2012 / V 00020 

Ausfertigungen:  

  

Dienststelle: Haupt- und Personalamt 
 
Aktenzeichen:  

2. April 2012, Unterschrift: 

Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen): 

 
 

 

 
 
BM Hauswald 

 
 
_______________ 
 

 
 

 

 
 
Oberbürgermeister 

 
 
Gez. 

 
 

 

 
 
I. BM Dr.-Ing. Köhler 

 
 
_______________ 
 

 
 

  
 

 

 

Betreff: Niederlegung des Gemeinderatsmandates durch Herrn Stadtrat 
Johannes Brugger 
 

Anlage: 

 
      

Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den 
jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation 
gewährleistet werden kann. 

 MS Office 2003 Dateien 
(inkl. ppt, .mpp) 

 .pdf-, htm-                 
Dateien 

 DVD  Video (VHS)  Folien 
(ungeeignet) 

 

Referent und Zeitdauer: Herr Hess 

 

Gremium: Datum: Zuständigkeit: Öffentlichkeitsstatus: 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 13.02.2012 Vorberatung   nicht öffentlich 

Gemeinderat 05.03.2012 Entscheidung   öffentlich 

 

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.): 
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN  ja X nein  

     

Kosten:  einmalige Kosten  Betrag:       EUR 

  jährliche Folgekosten: Personalkosten Betrag:       EUR 

  Sachkosten Betrag:       EUR 

     

Zuschüsse  einmalige Einnahme(n)  Betrag:       EUR  

bzw.     

Beiträge:  laufende (jährlich)  Betrag:       EUR  

     

MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:   

     

 Städt. Haushalt  VWH  VMH Fipo:       

 Stiftungs-Haushalt  VWH  VMH Fipo:       

     

Zur Verfügung stehende Mittel    

(Planansatz und Haushaltsausgaberest lfd. Jahr):        EUR 

Noch bereitzustellen:         EUR 

Deckungsvorschlag:          EUR 

 
 

Beschlussantrag: 
 
Dem Antrag von Herrn Stadtrat Johannes Brugger auf Ausscheiden aus dem Gemeinderat der Stadt 
Friedrichshafen wird entsprochen. 
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Begründung: 
 
Herr StR Brugger bittet, ihn gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 GemO aus dem Gemeinderat zu entlassen. 

 

Nach § 16 der Gemeindeordnung (GemO) kann ein Bürger sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat 

verlangen, wenn wichtige Gründe vorliegen. Ein wichtiger Grund liegt u. a. dann vor, wenn der 

Bürger dem Gemeinderat mindestens 10 Jahre lang angehört hat (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 GemO). 

 

Nachdem Herr Brugger seit 1994 ununterbrochen Mitglied des Gemeinderates ist, gehört er dem 

Gemeinderat länger als 10 Jahre an. Somit ist ein wichtiger Grund nach der Gemeindeordnung 

gegeben.  

 

Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet der Gemeinderat. 
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